
 

 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
IL-NSCH/B-1334/5-2025 
Innsbruck, 07.04.2026 

Marktgemeinde Steinach 
Themenweg Bergeralm – Plon 
forstrechtliche und naturschutzrechtliche Bewilligung 

 

 

Kundmachung 

 

Die Marktgemeinde Steinach a. Br. hat bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck um die forstrechtliche 
und naturschutzrechtliche Bewilligung für den Themenweg Bergeralm – Plon in Steinach a. Br. angesucht. 

 

 

Hierüber wird gemäß §§ 40 - 44 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 eine mündliche Verhand-
lung mit Lokalaugenschein anberaumt. 

 

Datum:   Mittwoch, dem 29. April 2026 

Treffpunkt:  14.00 Uhr im Gemeindeamt Steinach a. Br. 

 

 

Es steht den Parteien und sonstigen Beteiligten frei, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter, 
der mit der Sachlage vertraut, voll verhandlungsfähig und zur Abgabe vorbehaltloser Erklärungen ermächtigt 
sein muss, an dieser Verhandlung teilzunehmen und allfällige Einwendungen vorzubringen. 

 

Personen verlieren dann ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Ver-
handlung bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. 

Gemeindeamtstafel

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck
Umwelt, Jagd und Fischerei

Bernhard Lechleitner
Gilmstraße 2
6020 Innsbruck
+43(0)512/5344-5062  
bh.il.umwelt@tirol.gv.at  
www.tirol.gv.at 
UID: ATU36970505
Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und 
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information
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Die Planunterlagen liegen bis zum Tage der Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, 3. 
Stock, Zimmer 305, und beim Gemeindeamt in Steinach a. Br. zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

 

Projektsbeschreibung 
 

Die Marktgemeinde Steinach a. Br. plant entlang des bestehenden Forstweges im Bereich der Ski- und 
Freizeit Arena Bergeralm auf den Gst. 952/4 und 1061/1 (beide KG Steinach) 14 Infotafeln zum Thema 
Brenner Basistunnel, zu errichten. Der Forstweg wird im Winter als Rodelbahn für die Ski- und Freizeit Arena 
Bergeralm genutzt und ist im Flächenwidmungsplan als Freiland gemäß S41 TROG ausgewiesen. 

 

Eckdaten der geplanten 14 Infotafeln: 

• Material: Alu-Dibond montiert auf Holzpfosten, 

• Fundierung: Köcherfundamente (DN 200 bzw. DN 300) mit Kiesverfüllung - Gesamthöhe: 
200 - 220 cm 

• Dimension der Thementafeln: Länge: 2 m, Breite 1 m 

• Abstand vom Boden ca. 70 cm 

Die Infotafeln werden nicht beleuchtet, nicht hinterleuchtet und nicht selbstleuchtend ausgeführt. 

Die Errichtung der 14 Informationstafeln erfolgt entlang des Forstweges und nimmt je Standort eine Fläche 
von rd. 2 m² ein. Die Länge der Tafeln wird mit 2,0 m begrenzt. 

 

Nach der Abzweigung vom bestehenden Forstweg (zwischen Tafel 13 und 14) wird die Erschließung zur 
Aussichtsplattform mit einem Holzsteg erfolgen. Der Holzsteg nimmt eine Breite von 1,5 m und eine Länge 
von rd. 105 m ein. 

 

Für die Errichtung des Holzsteges (157,5 m²), der Aussichtsplattform (30 m²) und die Informationstafeln (14 
x 2 m²) wurde eine erforderliche Rodungsanmeldung abgegeben. 

 

Durch die beantragten Maßnahmen werden die Gst. 952/4 und 1061/1 KG. Steinach a. Br. berührt. 

 

Auf dem Gst. 1061/1 KG. Steinach a. Br. lasten verschiedene Dienstbarkeiten des Bezuges von Bau- und 
Brennholz, der Weide, des Zaunholzbezuges, des Wasserbezugs und der Wasserleitung, Aufstellung und 
Erhaltung von Scheibenständen und Zielerdeckungen und des Überschießens, des Geh- und Fahrweges, 
der Duldung der beschränkten Bewirtschaftbarkeit, der Errichtung, der Erhaltung und des Betriebes einer 
Seilbahn. 

 

 

Für die Bezirkshauptfrau: 

Lechleitner 
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